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D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 5 1 6  
 
 
 
 

  22.08.2019 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Wirtschaftsausschuss vorberatend 17.09.2019  
Verbandsausschuss vorberatend 30.09.2019  
Verbandsversammlung beschließend 11.10.2019  

 
 
Betreff: Angelegenheiten der TouristikEisenbahn Ruhrgebiet GmbH 

- Jahresabschluss zum 31.12.2018 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung 
der TouristikEisenbahn Ruhrgebiet GmbH 
den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festzustellen, 
die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen, 
der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen. 
 
 
Begründung: 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der TouristikEisenbahn Ruhrgebiet GmbH wurde 
von der WPR Rhein-Ruhr GmbH geprüft. Am 14.06.2019 wurde der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Es wird ein Jahresüberschuss von 10,2 T€ ausgewiesen, der lt. Gewinnverwendungsvor-
schlag mit dem Verlustvortrag von 13,4 T€ auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 
 
Die Feststellung nach § 53 HGrG ist erfolgt. Des Weiteren wurde die personalisierte Dar-
legung der Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung im Anhang dargelegt. 
Der Gesellschaftervertreter erhält kein Sitzungsgeld.  
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Lagebericht/Prognose: 
 
Die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft ist der Betriebskostenzuschuss. Die Gesell-
schaft ist somit von diesem abhängig. Daneben werden Einnahmen aus der Vermietung 
der Gleise an Eisenbahnverkehrsunternehmen erzielt, deren genaue Höhe nicht festge-
legt werden kann. Als feste Berechnungsgröße kann lediglich der täglich verkehrende 
Güterverkehr von zwei Gleisanschließern sowie der nach Fahrplan verkehrende Muse-
umszug genannt werden. 
 
Die Erläuterungen zu wesentlichen Inhalten und Veränderungen in der Bilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1) geben zusammenfassend einen Einblick in den 
Jahresabschluss 2018. 
 
Ergänzende Informationen sind dem ausführlichen Lagebericht 2018 (Anlage 2) zu ent-
nehmen. 
 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      
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4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Eckei, Adrienne Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus 
  

 


